
 

 

SLB – KADERFÖRDERUNG 2018 

Wie jedes nacholympische Jahr ist auch 2017 von strukturellen und personellen Umbrüchen geprägt. Ath-

leten orientieren sich für den nächsten olympischen Zyklus um und suchen neue Impulse für die weitere 

Steigerung ihrer Leistung. Vor allem aber der Bereich der bundesweiten Kaderstruktur im Hinblick auf die 

immer noch im Entstehen befindliche Leistungssportreform hat auch im SLB für neue Rahmenbedingungen 

gesorgt. So ist die Gesamtzahl der Kaderathleten auf 14 für das Jahr 2018 zurückgegangen und vor allem 

der Einschnitt im Aktivenbereich ist schmerzvoll.  

Doch Ergebnisse wie der deutsche Meistertitel von Laura Müller und die damit einhergehende Nominie-

rung für die internationalen Höhepunkte sowie das deutlich verbesserte Ergebnis unserer Nachwuchsathle-

ten auf der nationalen und internationalen Bühne haben dafür gesorgt, dass unsere Bilanz dennoch positiv 

ausfallen kann. Gerade junge Eigengewächse wie Valentin Moll oder Fabio Hessling dominieren ihre Alters-

klassen und machen Hoffnung, dass der SLB trotz der Leistungssportreform weiter Sport auf Spitzenniveau 

anbieten kann.  

Im weiblichen Nachwuchsbereich besonders hervorzuheben ist die Leistungsentwicklung von Joana Staub, 

dem Schützling des Bundestrainers Adi Zaar. Sie triumphierte nicht nur bei den nationalen Jugendmeister-

schaften – wie ihre männlichen Kollegen weiter oben -, sondern hat sogar schon den Anschluss an den Ak-

tivenbereich geschafft! Sie zeigt eindrucksvoll, dass der aktuelle Leistungsschub der nationalen Langstreck-

lerinnen nicht am Saarland vorbei geht. Angesichts der allgemein rückläufigen Teilnehmerfelder zum Bei-

spiel bei saarländischen Meisterschaften ist dies auch Beleg für die Bedeutung der frühzeitigen Einbindung 

junger Athleten in ein gut organisiertes Umfeld, welches in Zusammenspiel zwischen Verein und Verband 

im Saarland individuell geschaffen werden kann.  

1. KADERFÖRDERUNG DLV/SLB 
 
                                                    BUNDESKADER 
                                                                                       
                                   
        Weltklasseathleten                     OK         WM/OS Platz 1-8; EM Platz 1-3 
                                             
        Spitzenathleten                               PK/NK1 U23           DLV- Richtwerte und Platzierungen 
                                                                        
        Top-Nachwuchs                                   NK1 U20              DLV- Richtwerte und Platzierungen 
                                                 
        Perspektiv-Nachwuchs                      NK2                DLV- Richtwerte und Platzierungen   
                                                  
                                                             
         LANDESKADER 
                                            
                                 
       Aktive ab Jg. 95                  Aktive        Platzierung DM od. Bestenliste 
                        
         U-23 Jg.  96-98                           Junioren          Platzierung DM od. Bestenliste 
                                             
         U-20. Jg. 99/00                                 D                DLV-Richtwerte und Platzierungen  
                                                 
         U-18 Jg. 01/02                                    D                         DLV-Richtwerte und Platzierungen  
                                                    
         U-16 Jg. 03                                          D                              DLV-Richtwerte und Platzierungen 
 
 
      U-14 bis U- 23                          Stützpunktkader                    Selektion SLB 
 



 - 2 -   

 

Während die Benennung der Bundeskaderathleten/innen (OK-NK2) ausschließlich durch den Spitzenver-
band (DLV) vorgenommen wird, erfolgt die Einstufung in die Landeskader durch den Landesverband (SLB). 
Verantwortliches Gremium im SLB ist der „Leistungsausschuss“ unter Vorsitz des Vizepräsidenten Leis-
tungssport. 

2.  AUFNAHMEVORAUSSETZUNGEN FÜR DIE FÖRDERKADER DES SLB 
 
Stützpunktkader 
Der Stützpunktkader wird gebildet aus den Jahrgängen 2005 bis 1996. Die zuständigen Disziplin- und 
Grundlagentrainer/innen werden hierfür Athleten/innen nominieren, die in den jüngeren Jahrgangsgrup-
pen auf der Basis von Wettkampfleistungen und Testergebnissen viel versprechende Leistungspotenziale 
aufweisen und in den älteren Jahrgangsgruppen ab der U-18 mindestens die Chance auf eine Qualifikation 
zu Süddeutschen Meisterschaften besitzen. Zusätzlich haben die Vereine ein Vorschlagsrecht gegenüber 
dem Leistungsausschuss des SLB.   
 
D- Kader  
Die Aufnahme in den D-Kader erfolgt auf der Grundlage von bundeseinheitlichen Kaderrichtwerten des 
DLV bzw. im Falle einer Endkampfplatzierung (Top 8) bei den jeweiligen Deutschen Meisterschaften. Die 
Leistungswerte sind als Richt- und Entwicklungswerte zu verstehen. Vom Erreichen des Richtwertes allein 
ist noch kein Anspruch auf eine Nominierung für den D-Kader abzuleiten. Es soll auch eine Bundeskader-
perspektive erkennbar sein.  
 
Als weitere Kriterien sind mit heranzuziehen: 

 Gesundheitsstatus und körperbauliche Disposition  

 Teilnahme an Verbandsmaßnahmen (Wettkämpfe, Lehrgänge) 

 Bereitschaft zur Absolvierung eines leistungsorientierten Trainings gemäß Rahmen-    
       trainingsplan des DLV 

 Anerkennung der Anti-Doping-Ordnung des DLV 
Von den D-Kaderathleten/innen wird die erfolgreiche Teilnahme am Stützpunkttraining erwartet!  
Grundvoraussetzung für eine Förderung ist in der Regel die Teilnahme an altersspezifischen deutschen 
Meisterschaften. 
 
Juniorenkader 
a) Für Athleten/innen, die aus der Jugendklasse (Jg. 98) aufsteigen, gilt: 
    - Platzierung bei den Deutschen Jugendmeisterschaften unter den Top 8 
      oder Platz 1-12 in der Deutschen Jugend-Bestenliste 
 
b) Für Athleten/innen, die in das zweite Juniorenjahr (Jg. 97) kommen, gilt: 
    - Platzierung bei den Deutschen Juniorenmeisterschaften unter den Top 8 
      oder Platz 1-12 in der Deutschen Junioren-Bestenliste 
 
c) Für Athleten/innen, die in das dritte Juniorenjahr (Jg. 96) kommen, gilt: 
     - Platzierung bei den Deutschen Juniorenmeisterschaften unter den Top 6 
      oder Platz 1-10 in der Deutschen Junioren-Bestenliste 
 
Aktivenkader 
a) Für Athleten/innen, die aus der Juniorenklasse (Jg. 95) aufsteigen, gilt: 

- Platzierung bei den deutschen Juniorenmeisterschaften unter den Top 6 oder Platz 1-10               
     in der Deutschen Junioren-Bestenliste 
 
b) Für alle anderen Athleten/innen (Jg. 94 und älter) gilt:  
    -  Platzierung bei den deutschen Aktivenmeisterschaften in Einzeldisziplinen unter den Top 8            
       (Halle Top 6) oder 
   -  Platzierung in der deutschen Aktiven-Bestenliste in Einzeldisziplinen unter den Top 12 bzw.   
      Top 15 für Staffeldisziplinen (100m+400m) 
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Für Junioren- und Aktivenkader gilt: Berücksichtigt werden nur Leistungen bzw. Ergebnisse, die in DLV-
Meisterschaftsdisziplinen und in Einzelwettbewerben erzielt worden sind. Im Lang- 
streckenbereich (Bahn und Straße ab 5km) muss mit dem Meisterschaftsergebnis auch eine Top-12-
Platzierung in der DLV-Bestenliste verbunden sein. 
 
Der Leistungsausschuss des SLB behält sich vor, auch Athleten/innen mit deutlicher Leistungsprogression 
und/oder hohem leistungssportlichem Engagement, die die Aufnahmevoraussetzungen knapp verfehlt ha-
ben, in einen Landeskader aufzunehmen.  
 
 

3.  FÖRDERLEISTUNGEN 
 
3.1  Vorbemerkungen 
 
Der SLB gewährt Unterstützungsleistungen ausschließlich für die erfolgreiche Teilnahme an Verbandsver-
anstaltungen (Saarlandmeisterschaften Halle/Winterwurf/Freiluft Haupttermin und höchstens ein Neben-
termin, Vergleichswettkämpfe Halle/Freiluft). Alle Kaderathleten müssen ihren Zuschussantrag bis zum 30. 
September 2018 schriftlich beim Verband einreichen. Die entsprechenden Formulare können im Internet 
unter http://www.slb-saarland.com abgerufen oder beim Verband angefordert werden.  
Die Förderleistungen können nach Beendigung der letzten Verbandsmaßnahme ausgezahlt werden.  
 
 
3.2  Bundeskaderathleten 
 
Olympiakader:  Förderung über DLV/OSP/Verein etc. 
 
Perspektivkader/ 
Nachw.kader 1 U23: Etat von maximal 800,- €/Jahr (Grundförderung: 400 €; Leistungsförderung: 400 € 

bei Medaille DM, 200 € bei Top 6 Platzierung DM)  
 
Nachw.kader 1 U20: Etat von maximal 600,- €/Jahr (Grundförderung: 350 €; Leistungsförderung: 250 € 

bei Medaille DM, 125 € bei Top 6 Platzierung DM)  
 
Nachw.kader 2: Etat von maximal 350,- €/Jahr (Grundförderung: 200 €; Leistungsförderung: 150 € 

bei Medaille DM, 100 € bei Top 6 Platzierung DM)  
 
3.3  Landeskaderathleten 
 
Aktive :  Etat von maximal 450,- €/Jahr  (Grundförderung: 150 €; Leistungsförderung: 300 € bei Me-

daille DM, 200 € bei Top 6 Platzierung DM)  
 
Junioren :  Etat von maximal 400,- €/Jahr (Grundförderung: 150 €; Leistungsförderung: 250 € bei Me-

daille DM, 150 € bei Top 6 Platzierung DM) 
 
D-Kader- : Etat von maximal 250,- €/Jahr (Grundförderung: 100 €; Leistungsförderung: 150 €  
99/00                  bei Medaille DM, 100 € bei Top 6 Platzierung DM) 
 
D-Kader-: Etat von maximal 200,- €/Jahr (Grundförderung: 75€; Leistungsförderung: 125 € bei  
01/02  Medaille DM, 75 € bei Top 8 Platzierung DM)  
 
DM-Kader    : Leistungsförderung in Höhe von 50 € bei Teilnahme an der U-16 DM (Einzel oder  
U-16/03           Mehrkampf) sowie 50 € bei einer Top 8 Platzierung  
 

Nicht-Kaderathleten erhalten bei entsprechenden DM-Platzierungen die gleiche Leistungsförderung wie 
Kaderathleten. Bei der Teilnahme an einer internationalen Meisterschaft (WM/EM von U-18 bis Aktiven-
klasse) wird für alle Athleten eine Zusatzprämie in Höhe von 200 € ausgezahlt. Bei Staffelmedaillen wird 
der entsprechende Betrag durch die Anzahl der Staffelteilnehmer geteilt.  
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Mittel- und Langstreckenläufer/innen können auf Antrag in eine vom SLB finanzierte Sondermaßnahme des 
Instituts für Sport- und Präventivmedizin der Universität des Saarlandes aufgenommen  
werden, wenn sie bei deutschen Meisterschaften im Endlauf bzw. in der Deutschen Bestenliste unter den 
Top 15 platziert waren und für Verbandsmaßnahmen zur Verfügung gestanden haben. 
Alle Fördermaßnahmen für die Saison 2018 erstrecken sich auf den Zeitraum vom 1. November 2017 bis 
zum 30. September 2018. 
 
 

4.  PFLICHTEN DER KADERATHLETEN/INNEN 
 
SLB-Kaderathleten/innen können nur dann in den Genuss dieser Fördermaßnahmen gelangen, wenn sie: 
a) einen der Altersstufe angemessenen Trainingsumfang absolvieren:  

U16-Kader (Jg. 03)    : Mindestens dreimal pro Woche 
D-Kader (Jg. 01/02)                 : Mindestens viermal pro Woche 
D-Kader (Jg. 99/00) und NK2-Kader   : Mindestens fünfmal pro Woche 
NK1 U20-Kader, Junioren + Aktive                 : Mindestens fünf- bis sechsmal pro Woche 

 
b) bei Landesmeisterschaften sowie Vergleichskämpfen des Landesverbandes an den Start gehen und 

dort adäquate Leistungen erbringen; 
 

c) ihren Sport dopingfrei ausüben und sich dem Dopingkontrollsystem des DOSB unterwerfen. Hierzu sind 
die SLB-Kaderathleten/innen verpflichtet, in regelmäßigen Abständen von höchstens zwei Jahren an 
einem ausgewiesenen Anti-Doping Workshop des organisierten Sports im Saarland oder der NADA teil-
zunehmen. Der schriftliche Nachweis über die ordnungsgemäße Teilnahme erfolgt  durch die jeweilige 
Workshop-Leitung auf dem Anti-Doping-Pass der Athleten (vom SLB zur Verfügung gestellt). Dieser 
Pass ist auf Nachfrage des SLB durch die Athleten vorzulegen. Bei Nicht-Vorlage des Passes bzw. Ver-
stoß gegen die oben genannten Auflagen kann der SLB die Förderung des Athleten kürzen oder sogar 
völlig einstellen. 
 

d) gemeinsam mit dem Heimtrainer eine Abstimmung des Trainingsprozesses mit dem Verband vorneh-
men (gilt nur für den Nachwuchsbereich). 

 
Die im Laufe der Saison erreichte Fördersumme wird bei erfolgreicher Teilnahme an zwei und mehr Ver-
bandsveranstaltungen ausgezahlt. Begründete Ausnahmen sind dem Verband zu melden. Die Entschei-
dung trifft das Präsidium des SLB auf Vorschlag des Leistungsausschusses. 
 
 

5.  SONDERREGELUNGEN 
 
Alle Bundes- und Landeskaderathlet(inn)en können täglich kostenfrei an der Sportschule trainieren. 
Außerdem erhalten sie bei Volljährigkeit eine auf ein Jahr begrenzte Einlasskarte für die Sportschule. 
Von allen Athleten/innen mit Einlasskarten wird erwartet, dass sie bei Verbandsveranstaltungen starten, 
die Hallenordnung einhalten und die Belegungszeiten des Verbandes bzw. des LSVS beachten. Letzteres gilt 
natürlich auch für alle anderen Athleten/innen.  


